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1. Änderung der Verordnung der Gemeinde Giesen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung (Gefahrenabwehrverordnung) 

Aufgrund der §§ 1 und 55 Absatz 1 Nummer 1 des Niedersächsischen Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz (NPOG) vom 24.05 2019, in der jetzt gültigen Fassung und § 7 
Absatz 3 der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 29.08.2002 (BGBl. I S. 
3478), in der jetzt gültigen Fassung und § 2 des Niedersächsischen Gesetzes über 
Verordnungen der Gemeinden zum Schutz vor Lärm (NLärmSchG) vom 10.12.2012 (Nds. 
GVBl. S. 562), in der jetzt gültigen Fassung und § 17 Absatz 5 des Niedersächsischen Gesetzes 
über das Halten von Hunden (NHundG) vom 26.05.2011 (Nds. GVBl.S. 130), in der jetzt 
gültigen Fassung sowie der §§ 10, 11 und 58 Absatz 1 Nummer 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der jetzt 
gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Giesen in seiner Sitzung am 09.10.2023 für das 
Gebiet der Gemeinde Giesen folgende 1. Änderung der Gefahrenabwehrverordnung 
beschlossen: 

I. 

In § 4 (Tiere) wird folgender Absatz eingefügt: 

 (6) Katzenhalter/-innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von 
einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. 
Dies gilt nicht für weniger als fünf Monate alte Katzen. Als Katzenhalter/-in im Sinne des 
Satz 1 gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. Für die 
Zucht von Rassekatzen können entsprechend § 11 Ausnahmen von der Kastrationspflicht 
zugelassen werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft 
dargelegt wird.  

In § 12 Abs. 1 (Ordnungswidrigkeiten) wird folgende Nummer 29 eingefügt: 

(1)    Ordnungswidrig nach § 59 Abs. 1 Nds. SOG handelt, wer ohne 
Ausnahmegenehmigung nach § 11 vorsätzlich oder fahrlässig 

 
29. entgegen § 4 Abs. 6 als Katzenhalter/-in Katzen Zugang ins Freie gewährt, ohne sie 
zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Microchip kennzeichnen 
zu lassen.   

II. 

Diese Veränderungen treten am 01. November 2023 in Kraft. 

Giesen, 10. Oktober 2023 

Gemeinde Giesen 

Der Bürgermeister 

gez. Jürges 
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